
Allgemeine Preise für Heizstrom in der Grund- und Ersatzversorgung
gültig ab 01.01.2020 (Stand 15.11.2019)

1. Tarifpreise Wärmespeicherstrom

Erläuterung zu der Zusammensetzung der allgemeinen Preise und den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen

in Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Die allgemeinen Preise vor Umsatzsteuer (netto) betragen:

Stromsteuer

Konzessionsabgabe 

 

(Wegenutzung an Gemeinden)

Umlage nach 

 

erneuerbare-Energien-Gesetz

Aufschlag nach 

 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

Umlage nach §19 Absatz 2 der 
Stromnetzentgeltverordnung

Umlage nach §17f Absatz 5 des 
Energiewirtschaftsgesetzes

Umlage nach §18 der Verord-
nung zu abschaltbare Lasten

2,050

0,11

6,756

0,226

0,358

0,416

0,007

In den Netto-Endpreis fließen ein: Euro ct/kWh

2,050

0,11

6,756

0,226

0,358

0,416

0,007

Euro ct/kWh

2,050

0,11

6,756

0,226

0,358

0,416

0,007

Euro ct/kWh

Netzentgelt pro verbrauchter 
Kilowattstunde

Verbrauchsunabhängiger 
Grundpreis Netz

Messstellenbetrieb

2,00

19,02

Als Entgelte des 

 

Netzbereibers fließen ein: Euro ct/kWh

2,00

19,02

Euro ct/kWh

2,00

12,68

Euro ct/kWh

Schaltpreis pro Jahr

Arbeitspreis pro verbrauchter 
Kilowattstunde HT*

Arbeitspreis pro verbrauchter 
Kilowattstunde NT

60,00

20,43

17,11

Euro ct/kWh

60,00

17,11

Euro ct/kWh

30,00

17,11

Euro ct/kWh

Saldo der Kostenbelastungen: 19,02  11,92 19,02  11,92 12,68  11,92

Vertriebsanteil:

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen
(Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):

am verbrauchsunabhängigen 
Grundpreis pro Jahr

am Arbeitspreis pro verbrauch-
ter Kilowattstunde HT*

am Arbeitspreis pro verbrauch-
ter Kilowattstunde NT

40,98

8,51

5,19

Euro ct/kWh

40,98

5,19

Euro ct/kWh

17,32  

5,19

Euro ct/kWh

Mess- und Schaltpreis pro Jahr

Arbeitspreis pro 

 

verbrauchter Kilowattstunde HT

Arbeitspreis pro 

 

verbrauchter Kilowattstunde NT

71,40

24,31

20,36

Euro ct/kWh

71,40

20,36

Euro ct/kWh

35,70

20,36

Euro ct/kWh

Zweizähler-Messung/Schaltuhr
1. Zähler: Eintarifmessung für Haus-
halts

 

bedarf, 2. Zähler: Zweitarif-
messung HT/NT mit Schaltuhr für 
Wärmespeicher

 

strombedarf (Freigabe-
zeit für Wärme

 

speicherstrom: 9 Stunden 
zwischen 20:00 Uhr und 7:30 Uhr, bis zu

 

2 Stunden in der Tageszeit (HT))

Zweizähler-Messung/Schaltuhr
1. Zähler: Eintarifmessung für Haus-
haltsbedarf, 2. Zähler Eintarifmessung 
mit Schaltuhr für Wärmespeicher-
strombedarf (Freigabezeit für Wärme-
speicherstrom: 9 Stunden zwischen 
20:00 Uhr und 7:30 Uhr, keine Freigabe

 

in der Tageszeit (HT))

Einzähler-Messung HT/NT/Schaltuhr

 

(HT= Messung für Haushaltsbedarf,

 

NT=Messung für Zweizähler-Messung/

 

Schaltuhr Zweizähler-Messung Schalt-

  

uhr Wärmestrombedarf)
Freigabezeit für Wärmespeicherstrom: 

 

9 Stunden zwischen 20:00 Uhr und 7:30 
Uhr, bis zu 2 Stunden in der Tageszeit (HT)

*bei SP1 SP 1N kein „HT“

Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %.
Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes beträgt der Arbeitspreis
• bei

 

NAHLOGO|WÄRMESPEICHERSTROM

 

SP

 

2N+T

 

23,70

 

Cent/kWh

 

(HT)

 

19,85

 

Cent/kWh

 

(NT)

 

und

 

der

 

Grundpreis

 

69,60

 

Euro/Jahr.
•

 
bei

 

NAHLOGO|WÄRMESPEICHERSTROM

 

SP

 

2N

 

19,85

 

Cent/kWh

 

und

 

der

 

Grundpreis

 

69,60

 

Euro/Jahr.
•

 
bei

 

NAHLOGO|WÄRMESPEICHERSTROM

 

SP

 

1/SP

 

1N

 

19,85

 

Cent/kWh

 

und

 

der

 

Grundpreis

 

34,80

 

Euro/Jahr.



2. Tarifpreise Wärmespumpenstrom

Schaltpreis pro Jahr

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde

49,98

22,15

Euro ct/kWh

Erläuterung zu der Zusammensetzung der allgemeinen Preise und den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen

in Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Die allgemeinen Preise vor Umsatzsteuer (netto) betragen:

Stromsteuer

Konzessionsabgabe (Wegenutzung an Gemeinden)

Umlage nach erneuerbare-Energien-Gesetz

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung

Umlage nach §17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes

Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbare Lasten

2,050

0,11

6,756

0,226

0,358

0,416

0,007

In den Netto-Endpreis fließen ein: Euro ct/kWh

Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz

Messstellenbetrieb

2,00

12,68

Als Entgelte des Netzbereibers fließen ein: Euro ct/kWh

Schaltpreis pro Jahr

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde

42,00

18,61

Euro ct/kWh

Saldo der Kostenbelastungen: 12,68  11,92

Vertriebsanteil:

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen
(Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): 

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr

am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde

29,32

6,69

Euro ct/kWh

3. Hinweise und Erläuterungen

3.1 Zusammensetzung und Berechnung des Stromentgeltes
Das Entgelt (netto) setzt sich aus dem Arbeits-, Mess- und Schaltpreis zusammen. Als Mengeneinheit für den Arbeitspreis gilt die Kilowattstunde (kWh). Das Arbeitsentgelt ergibt sich 
aus dem Arbeitspreis (netto) multipliziert mit dem Verbrauch (in kWh). Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen zum Teil gerundet. Das Entgelt wird auf Basis von Netto-Preisen 
ermittelt und erhöht sich um die jeweils gültige Umsatzsteuer (derzeit 19%) zum Rechnungsbetrag.

3.2 Hinweis gem. § 2 Abs. 3 Satz 4 Strom GVV
Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.

3.3 Information über die Stromkennzeichnung 2018 für unsere Kunden gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 geändert 2016
Die staatlich veranlassten Stadtwerke Lengerich GmbH, An der Mühlenbreede 4, 49525 Lengerich

Stadtwerke Lengerich GmbH, Postfach 15 49, 49515 Lengerich | An der Mühlenbreede 4, 49525 Lengerich
T: 05481 8005-22222, F: 05481 8005-23333, info@swl-unser-stadtwerk.de, www.swI-unser-stadtwerk.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bürgermeister Wilhelm Möhrke, Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Ralf Becker
Handelsregister: Amtsgericht Steinfurt HRB 6186, USt-Id.-Nr.: DE 125502187
Banken: Stadtsparkasse Lengerich, IBAN: DE55 4015 4476 0000 0050 09, BIC: WELADED1LEN

   Volksbank Münsterland Nord eG, IBAN: DE14 4036 1906 0200 2501 00, BIC: GENODEM1IBB

Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein
verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %.
Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes beträgt der
Arbeitspreis bei NAHLOGO|WÄRMESPEICHERSTROM 21,59
Cent/kWh (HT) und der Grundpreis 48,72 Euro/Jahr.




